
 
KLAUS - MÖRSDORF - STUDIUM FÜR KANONISTIK 

  Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für Theologische  

  Grundlegung des Kirchenrechts, allgemeine Normen und 

  Verfassungsrecht sowie für orientalisches Kirchenrecht 
PROF. DR. DR. BURKHARD BERKMANN 

  
Lehrveranstaltungen SoSe 2026 

 

(13.04.2026 bis 17.07.2026) 
 

am Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. Burkhard Berkmann 
 

Änderungen können sich noch ergeben - bitte beachten Sie entsprechende 
Ankündigungen des Lehrstuhls! 

 

MODULARISIERTE VERANSTALTUNGEN 
(vorab über LSF online belegpflichtig; bitte beachten Sie die Belegfristen!) 
 
Prof. Dr. Dr. Burkhard Berkmann 
Staatskirchenrecht 
Vorlesung, 1-stündig, findet 2-std. nur in erster Semesterhälfte statt; in Präsenz! 
Zielgruppe: Mag.//MA-Profil 
Mi. 08.00 - 10.00 Uhr (c.t.), Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum: C 016 
Beginn: 15.04.26 / Ende: 10.06.26 
Beginn der Belegfrist: 23.03.2026 Ende der Belegfrist: 07.04.2026 

Voraussetzungen: Studierende des modul. Magister müssen folgende Voraussetzungen zum 
Erwerb von ECTS-Punkten erfüllt haben: Sprachkenntnisse in Latein, Griechisch und 
Hebräisch. Die Module P1-P6 müssen bestanden sein. 

Leistungsnachweis: Modul. Magister: Die Veranstaltung wird im Rahmen der 
Magisterfachprüfung im Fach Kirchenrecht im Laufe des SoSe abgeprüft. 

Modul. MA-Profil: Bei erfolgreicher Modulteilprüfung am Ende des SoSe können 1,5 ECTS-
Punkte erworben werden. 

Literatur: Wird in der Vorlesung bekannt gegeben 
 
Dr. theol. Lic. iur. can. Lukas Brechtel 
Repetitorium „Eherecht und Staatskirchenrecht“ zur begleitenden 
Prüfungsvorbereitung für Studierende der Katholisch-Theologischen Fakultät  
Repetitorium, 1-stündig, findet 2-stündig nur in der ersten Semesterhälfte statt 
Di. 10.00 - 12:00 Uhr (c.t.), Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum: M 207 
Beginn: 14.04.26 / Ende: 09.06.26 
 
Kommentar: Das Repetitorium soll den Bedürfnissen der Studierenden entgegenkommen 
und der Vorbereitung auf die Prüfung (Klausur) zu den Vorlesungen „Eherecht“ (WiSe 
2025/26) und „Staatskirchenrecht“ (SoSe 2026) von Herrn Prof. Burkhard Berkmann dienen, 
welche in der Semestermitte stattfinden wird. Ein Fokus wird dabei insbesondere auf die 
gemeinsame Erarbeitung von eherechtlichen Fällen gelegt. Die Veranstaltung ist keine 
modularisierte LV, nicht mit dem Erwerb von ECTS Punkten verbunden und nicht LSF-
belegpflichtig! 
 
Literatur: Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

Anmeldung: per E-Mail bis 07.4.2026 an Lukas.Brechtel@kaththeol.uni-muenchen.de 

mailto:Lukas.Brechtel@kaththeol.uni-muenchen.de


 

 

 

Dr. theol. Lic. iur. can. Lukas Brechtel 
Ausgewählte Fragen des Kirchenrechts - Zwischen Theorie und Praxis 
Kolloqium, 1-stündig 
Zielgruppe: Mag. 
Mi. 14.00 - 15.00 Uhr (c.t.), Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum: M 207 
Beginn: 15.04.26 / Ende: 15.07.26  
Beginn der Belegfrist: 23.03.2026 Ende der Belegfrist: 07.04.2026 
 

Kommentar: Das Kirchenrecht ordnet mit seinen Normen den Vollzug der kirchlichen 
Sendung. Das Fach Kirchenrecht ist daher ein zutiefst praktisches und weit mehr als bloß 
Theorie. Doch wie kann das kirchliche Recht auf das Leben der Menschen und den 
konkreten Vollzug kirchlichen Lebens angewandt werden? Das möchte das Kolloquium 
anhand einiger Fälle zu bestimmten Fragen des Kirchenrechts in den Blick nehmen. Es 
handelt sich daher um eine Art Fallübung, in der es um die Anwendung des Rechts auf 
konkrete Sachverhalte geht. 

Voraussetzungen: Studierende des Magisters müssen folgende Voraussetzungen zum 
Erwerb von ECTS-Punkten erfüllt haben: Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse in 
Latein, Griechisch und Hebräisch. Die Module P1 bis P6 müssen bestanden sein. 

Leistungsnachweis: Die Veranstaltung wird im Rahmen einer Modul(-teil-)prüfung am Ende 
des SoSe abgeprüft. 

Literatur: Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben 
 
 

AUFBAUSTUDIUM KANONISCHES RECHT 
 
Prof. Dr. Dr. Burkhard Berkmann / Dr. theol. Lic. iur. can. Lukas Brechtel 
Normae Generales II (cc. 35 - 95 CIC) * 
Vorlesung, 2-stündig 
Mo. 12.00 - 14.00 Uhr (c.t.), Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum: A U113 / Die Vorlesung 
findet in Präsenz statt mit Videoübertragung; Zoomdaten für die Online-Teilnahme auf 
Anfrage unter Sekretariat.Berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de  
Beginn: 13.04.26 / Ende: 13.07.26 
 
Kommentar: Der Systematik des Gesetzes folgend, werden die Bestimmungen über 
Verwaltungsakte für Einzelfälle (allgemeine Regeln, Einzeldekret, Reskript, Privileg, Dispens) 
sowie die (nur im CIC ausdrücklich geregelten) Statuten und „ordines“ systematisch 
erschlossen. 

Literatur: Eine Vorlesungsgliederung mit Literaturverzeichnis wird zu Beginn der 
Lehrveranstaltung ausgegeben. 

* Vorlesung erforderlich für Studiengang „De processibus matrimonialibus“ (DPM). 
 
Prof. Dr. Dr. Burkhard Berkmann 
De Populo Dei II (cc. 294 - 367 CIC) 
Vorlesung, 2-stündig 
Di. 14.00 - 16.00 Uhr (c.t.), Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum: C 016 / Die Vorlesung findet 
in Präsenz statt mit Videoübertragung; Zoomdaten für die Online-Teilnahme auf Anfrage 
unter Sekretariat.Berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de  
Beginn: 14.04.26 / Ende: 14.07.26 
 
Kommentar: Die dreigliedrige Vorlesung behandelt in einem ersten Teil das Rechtsinstitut 
der Personalprälatur (cc. 294-297 CIC). Der zweite Teil ist eine systematische Erschließung 
des Vereinsrechts des CIC: cc. 215 und 298-329 CIC. Der dritte thematische Block ist den 
Bestimmungen über die potestas suprema in der Kirche gewidmet: cc. 330-367 CIC. Für die 
Römische Kurie bedürfen die Bestimmungen des CIC der Ergänzung durch das einschlägige 
Spezialrecht. Eine Vorlesungsgliederung mit Literaturverzeichnis wird zu Beginn der 
Lehrveranstaltung ausgegeben. 
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Literatur: Eine Vorlesungsgliederung mit Literaturverzeichnis wird zu Beginn der 
Lehrveranstaltung ausgegeben. 
 
Prof. Dr. Dr. Burkhard Berkmann 
Hauptseminar Orientalisches Kirchenrecht: „Recht der katholischen Ostkirchen“ 
Blockseminar in Präsenz mit Online-Vorbesprechung, 2-stündig, m. Seminarblöcken in 
München und Eichstätt 
Max. Teilnehmerzahl: 12  
 
Vorbesprechung: Mi. 22.04.26, 16.00 - 18.00 Uhr (s.t.), online, LMU München 
Fr.  26.06.26, 14.00 - 19.00 Uhr (s.t.), LMU München, Geschw.-Scholl-Platz 1, Raum: M 207 
Sa. 27.06.26, 09:00 - 14:00 Uhr (s.t.), LMU München, Geschw.-Scholl-Platz 1, Raum: M 207 
Fr.  10.07.26, 14.00 - 19.00 Uhr (s.t.), KU Eichstätt, Ort und Raum werden mitgeteilt 
Sa. 11.07.26, 09:00 - 14:00 Uhr (s.t.), KU Eichstätt, Ort und Raum werden mitgeteilt 
 
Kommentar: Die Bedeutung der katholischen Ostkirchen wächst auch in Deutschland. Die 
Teilnehmenden befassen sich in ihren Referaten mit einem breiten Spektrum von Themen 
des katholischen Ostkirchenrechts. Das Seminar, das in Kooperation mit der Professur für 
Kirchenrecht der KU Eichstätt stattfindet, schließt Exkursionen zu zwei wichtigen Zentren in 
Bayern ein: der Sitz der Exarchie der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in 
München und das Collegium Orientale in Eichstätt. 
 
Reise und Unterkunft sind selbst zu organisieren. Der Lehrveranstaltungsleiter 
übernimmt dafür keine Haftung. Hinweise zu Reise und Unterkunft werden auf Anfrage 
gegeben. 
 
Literatur: Wird in der Vorbesprechung bekannt gegeben. 
 
Anrechenbar als: Seminar aus Orientalischem Kirchenrecht im Lizentiats- und 
Doktoratsstudium kanonisches Recht. 
 
Leistungsnachweis: Teilnahme und Übernahme eines Referats. 
 

Anmeldung: für Studierende im Lizentiat/Doktorat Kanonisches Recht bitte bis 14.04.2026 
an: Sekretariat.Berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de  
 
Prof. Burkhard Berkmann 
Vorlesung „Orientalisches Kirchenrecht (Einführung in den CCEO)“ 
Vorlesung, 2-stündig 
Max. Teilnehmerzahl: 30 
Mo. 16.00 - 18.00 Uhr (s.t.), Prof.-Huber-Pl. 2 (Lehrturm), VU 107 / Die Vorlesung findet in 
Präsenz statt mit Videoübertragung; Zoomdaten für die Online-Teilnahme auf Anfrage unter 
Sekretariat.Berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de  
Beginn: 13.04.26 / Ende: 13.07.26 
 
Kommentar: Diese Vorlesung dient als obligatorische Einführung in den CCEO und vermittelt 
exemplarisch Grundkenntnisse in einigen ausgewählten Regelungsbereichen. Sie bietet 
einen einführenden Überblick über die katholischen und nicht-katholischen orientalischen 
Kirchen, die Quellen des Orientalischen Kirchenrechts, die Charakteristika des CCEO (z.B. 
Rechtssprache, leitende Prinzipien) und seine Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten mit 
dem CIC und die Beziehungen der beiden Gesetzbücher und Rechtskreise zueinander. 
Vertiefend werden einzelne Bereiche aus dem Verfassungsrecht und dem Sakramentenrecht 
herausgegriffen. 
 
Literatur: Wird zu Beginn der Vorlesung bekannt gegeben. 
 
Dr. theol. Lic. iur. can. Lukas Brechtel 
Übung: „Einzelverwaltungsakte und hierarchischer Rekurs - Teil II“ 
Übung (hybrid), 2-stündig 
Zielgruppe: Aufbaustudium Kanonisches Recht 
Di. 08.30 - 10.00 Uhr (c.t.), Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum: D Z007 
Beginn: 14.04.26 / Ende: 14.07.26 
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Kommentar: Die Übung dient der Vertiefung im Bereich der Einzelverwaltungsakte und 
möchte hiervon ausgehend vor allem auch im Lichte der Rechtsprechung der Apostolischen 
Signatur das Verfahren des hierarchischen Rekurses näher behandeln. Mit der 
gemeinsamen Bearbeitung von Fällen soll dabei auch der Bezug zwischen den abstrakten 
Rechtsnormen und der konkreten Lebenswirklichkeit hergestellt werden. Es handelt sich um 
den zweiten Teil einer Kursreihe. Grundsätzlich baut der Kurs daher auf dem im 
Wintersemester 2025/2026 angebotenen Teil I der Lehrveranstaltung auf, ein Quereinstieg 
ist bei Interesse jedoch möglich. 
 
Literatur: Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben. 
 

Leistungsnachweis und Voraussetzungen: Der Erwerb von ECTS-Punkten ist nicht möglich, 
da es sich nicht um eine nach PrüfO anrechenbare Übung handelt. Ein Scheinerwerb ist 
nicht möglich. Es kann auf Wunsch jedoch eine Teilnahmebestätigung ausgefüllt werden. 
 

Bemerkung: Die Lehrveranstaltung findet in hybrider Form statt. Bitte bei der Anmeldung 
angeben, ob die Teilnahme in Präsenz oder online gewünscht wird. 

Anmeldung: Es wird um Anmeldung per Mail bis spätestens 07. April 2026 an 
Lukas.Brechtel@kaththeol.lmu.de gebeten. 

 

 

 
 
 
SPRECHSTUNDEN: 
 
Prof. Berkmann: Dienstags, 13:15 Uhr, Raum C 309, um Voranmeldung unter 
burkhard.berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de wird gebeten. 
 

Lukas Brechtel: nach Vereinbarung unter Lukas.Brechtel@kaththeol.uni-muenchen.de 

 

Beratungsstunde zum Studium des Kanonischen Rechts: 

Mittwochs, 09:00 - 10:00 Uhr, Raum C 311, nach vorheriger Vereinbarung eines Termins per 
E-Mail mit Herrn Lukas Brechtel: Lukas.Brechtel@kaththeol.uni-muenchen.de 
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